
Berliner Politik aus Sicht Ihres Wahlkreisabgeordneten in Karlsruhe-Land 

"In Deutsch-
land müssen 
die Männer 
auch kochen." 

(Kanzlerin Angela Mer-
kel am Donnerstag in 
einem Bürgerdialog mit 
Auszubildenden) 
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In dieser Ausgabe:

Die Akzeptanz der Be-
völkerung für Corona-
“Schutzmaßnahmen“  
beruht auf einer ein-
heitlichen und nach-
vollziehbaren Vorge-
hensweise von Bund, 
Ländern und Kommu-
nen. Dabei hat der 
Deutsche Bundestag 
alle grundlegenden Be-
schlüsse zur Pande-
miebekämpfung ge-
fasst: Wir haben die 
epidemische Lage von 
nationaler Tragweite 
festgestellt. Wir stellen 
das Geld für die umfas-
senden Hilfen und die 
Stärkung des Gesund-
heitssystems zur Verfü-
gung. Wir haben zahl-
reiche Gesetze etwa 
zum Bevölkerungs-
schutz, zum Kurzarbei-
tergeld, für soziale Ein-
richtungen, zum BaföG 
oder zu effektiven Ge-
richts- und Planungs-
verfahren beschlossen.  

Das Parlament kommt 
damit der Kontroll-
funktion gegenüber der 
Regierung nach. Diese 
Woche haben wir im 3. 
Bevölkerungsschutzge-
setz die Handlungs-
möglichkeiten und die 
rechtlichen Grundlagen 
für exekutives Handeln 
in Krisensituationen 
festgeschrieben. Das 
schafft für die Bundes– 
und Landesregierungen  
Rechtssicherheit ange-

sichts einer andauern-
den Pandemielage.  

Wir wollen die Infekti-
onszahlen konsequent 
reduzieren. Kitas, Schu-
len und möglichst viele 
Unternehmen werden 
dabei offen gehalten, 
w ä h r e n d  
Gastronomie- 
und Freizeit-
einrichtungen 
schließen. 

Wir wollen 
weiterhin  die 
Bemühungen 
der Bundes– 
und Landes-
regierungen 
zur Schaffung 
einer Gesamt-
systematik unterstüt-
zen, die vor, während 
und nach der Inzidenz-
feststellung die Hand-
lungsfähigkeit des Staa-
tes gewährleistet und 
sich daran orientiert, 
wie wir bisher vorge-
gangen sind. 

Direkt betroffene Res-
taurants, Bars und 
Selbständige verdienen 
nicht nur unsere finan-
zielle Solidarität, son-
dern haben vielfach 
auch Entschädigungs-
ansprüche. Hier stehen 

wir als Gesellschaft im 
Wort. Wir sind froh, dass 
die Bundesregierung die 
sogenannten November-
hilfen auf den Weg ge-
bracht hat. Die 75-
prozentige Umsatzerstat-
tung soll schnell und un-

b ürok ra t i s c h 
erfolgen. 

Wir werden für 
den Bundes-
haushalt 2021 - 
genau wie in 
diesem Jahr - 
noch einmal im 
Dezember die 
Ausnahme von 
der Schulden-
bremse be-
schließen müs-

sen. Unsere Nettokredit-
aufnahme wird wegen 
der umfangreichen Un-
terstützungs- und Wirt-
schaftshilfen deutlich 
höher als die bisher im 
Entwurf veranschlagten 
96 Mrd. Euro ausfallen. 
Angesichts der Pandemie 
ist das kurzfristig not-

wendig. Ebenso not-
wendig ist die mittel-
fristige Rückkehr zu 
einer generationenge-
rechten Finanzpoli-
tik. Wir wollen ab 
dem Bundeshaushalt 

2022 wieder zurück zur 
Normalregelung der 
Schuldenbremse. Die 
Union steht sowohl für 
effektive Krisenpolitik 
als auch für finanzpoliti-
sche Verantwortung. 

Corona und Bundeshaushalt 

Freitag, 20. November 2020 
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Der Abschluss muss aber auch 
ein Weckruf für Europa sein. 
Die Europäische Union kann es 
sich nicht länger leisten, Frei-
handelsverhandlungen auf die 
lange Bank zu schieben. Dann 
werden andere Nationen die 
Standards setzen, und wir Eu-
ropäer geraten ins Hintertref-
fen. 

Wir können nicht abwarten, bis 
China auch zu einem Abschluss 
mit den Ländern Südamerikas 
ohne Europa kommt. Das Mer-
cosur-Abkommen der EU mit 
wichtigen Ländern Südameri-

China ist mit anderen Staa-
ten in der Region die asia-
tisch-ozeanische Wirtschafts- 
und Handelspartnerschaft 
RCEP eingegangen. Der Ab-
schluss dieser umfassenden 
Handels- und Wirtschafts-
partnerschaft RCEP in Asien 
schafft ein weiteres handels-
politisches Kraftzentrum in 
Südostasien gänzlich ohne 
Europa oder die USA. 

Dass es so gekommen ist, ist 
vor allem auch ein Ergebnis 
des Rückzugs der USA aus 
den damaligen Trans-Pacific 
Partnership-Verhandlungen. 
Die Unionsfraktion hat die-
sen Schritt immer für eine 
der folgenreichsten Fehlent-
scheidungen Trumps gehal-
ten. Unsere Wertepartner 
im asiatisch-pazifischen 
Raum haben uns damals er-
läutert, dass ihnen nunmehr 
nur eine größere wirtschaftli-
che Nähe zu China bleibe. 
Das Ergebnis ist die asiati-
sche Wirtschafts- und Han-
delspartnerschaft RCEP. 

kas ist weitgehend ausver-
handelt. Die überzogene Kri-
tik am Mercosur-Abkommen 
ist nicht nachvollziehbar. Das 
Abkommen würde die ge-
meinsamen Umweltstandards 
deutlich erhöhen und dient so 
unseren Erwartungen nicht 
nur in handelspolitischer 
Sicht. 

Ebenso ist es auch nicht 
nachvollziehbar, dass das 
CETA-Abkommen mit Ka-
nada noch nicht ratifiziert 
ist, obwohl schon jetzt die 
positiven Auswirkungen 
durch die vorläufige Anwen-
dung sichtbar sind. Die Eu-
ropäische Union muss CETA 
voll umsetzen, damit wir 
uns mit voller Aufmerksam-
keit auf neue Handelsver-
handlungen mit den USA 
einstellen können. Denn ein 
Handelsabkommen mit den 

USA bleibt essenziell, um den 
Westen insgesamt zu stärken. 
Es sollte auf der Wunschliste 
Deutschlands und der EU an 
den neuen US-Präsidenten 
ganz oben stehen. 

Ostasiatisch-Ozeanischer Wirtschaftsraum  

Ausbau Ganztagesbetreuung an Grundschulen 
nen wollen dafür gemeinsam 
sorgen. Denn verlässliche Be-

treuung auch in der Grundschu-
le ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe.  

Der Bund leistet erstmalig einen 
Beitrag für die Finanzierung von 

Der Deutsche Bundestag hat 
am Donnerstag das Gesetz 
zur Errichtung des Sonder-
vermögens „Ausbau ganztä-
giger Bildungs- und Betreu-
ungsangebote für Kinder im 
Grundschulalter“ (Ganztags-
finanzierungsgesetz) be-
schlossen.  

Viele auch nicht berufstätige 
Eltern wünschen, dass ihre 
Kinder auch in der Grund-
schule am Nachmittag be-
treut werden - gut, verläss-
lich und angepasst an die 
Bedürfnisse der Familien. 
Bund, Länder und Kommu-

Ganztagsbetreuungsplätzen in 
der Grundschule. Er beteiligt 

sich mit einem bemerkens-
werten Beitrag in Höhe von 
3,5 Milliarden Euro. Jetzt 
sind die Länder am Zug, zü-
gig mit dem Bund die Moda-
litäten auszuhandeln, damit 
der Rechtsanspruch schnell 
realisiert werden kann.  

Als Unionsfraktion ist uns 
wichtig, dass wir dabei die 

Vielfalt der Betreuungsmöglich-
keiten erhalten. Unterstützt 
werden daher gebundene Ganz-
tagsschulen ebenso wie freiwil-
lige Angebote. 
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Zugleich soll das System der 
frühzeitigen Krisenerkennung 
und Reaktion einen Beitrag 
zur Bewältigung der wirt-
schaftlichen Folgen der CO-
VID-19- Pandemie leisten. Ziel 
ist es, dass in der Unterneh-
menspraxis Sanierungschan-
cen unter Einbindung der 
Gläubiger frühzeitiger ergrif-
fen werden. Bewährte Sanie-
rungsinstrumente des Insol-
venzrechts sollen fortentwi-
ckelt und an die Bedürfnisse 
der Unternehmen in der Co-
vid-19-Krise angepasst wer-
den. Zur Effektivierung des 
Sanierungs- und Insolvenz-
verfahren soll die Digitalisie-
rung vorangebracht werden. 
Zentrale Teile des Gesetzes 
sollen bereits zum 1. Januar 
2021 in Kraft treten. 

Die Automobilwirtschaft zeigt 
nach starken Absatzeinbrü-
chen in der ersten Jahreshälf-
te wieder Anzeichen der Er-
holung. Die ergriffenen Maß-
nahmen wie das Konjunktur-
paket und das verlängerte 
Kurzarbeitergeld haben hier 
ihren Beitrag geleistet. Auch 
die in der Pandemie geschaf-
fene Liquiditäts- und Eigen-
kapitalinstrumente unter-
stützen die Automobilwirt-
schaft. 

Klar ist aber, die Pandemie 
ist ein Beschleuniger des 
langfristigen Umbruchs der 
Branche. Deutschlandweit 
sind durch die Digitalisierung 
und Elektrifizierung Hun-
derttausende Arbeitsplätze 
betroffen. Mit dem gestrigen 
Gipfel sendet die Politik ein 
klares Signal: Rund 5 Milliar-
den Euro stellt die Bundesre-

Deutsche Autoindustrie in schwerster Krise  
gierung für die Automobilin-
dustrie zur Verfügung, um den 
Strukturwandel aktiv zu gestal-
ten und Wertschöpfungsketten 
zu stärken. Im Pkw-Segment 
hat sich der Umweltbo-
nus als erfolgreiches 
Instrument zur Förde-
rung des Absatzes von 
Elektrofahrzeugen er-
wiesen. Ergänzt um 
die bis 2025 verlänger-
te Innovationsprämie wird der 
Markthochlauf von Elektrofahr-
zeugen jetzt weiter unterstützt. 
Gleichzeitig erhalten die Unter-
nehmen Planungs- und Investi-
tionssicherheit. 

Wichtig und richtig ist auch, 
dass die Zulieferindustrie unter-
stützt wird. Bereits mit dem 
Konjunkturpaket wurden 2 Mil-
liarden Euro für innovativen 
Fahrzeugbau zur Verfügung ge-
stellt. Mit dem Zukunftsfonds 

Automobilindustrie werden die 
finanziellen Mittel um 1 Milli-
arde Euro aufgestockt. Ziel ist 
es, insbesondere auch kleine 
und mittlere Unternehmen bei 

der Umstellung ihrer 
Produktionsprozesse 
und der Erforschung 
und Entwicklung von 
Zukunftstechnologien 
zu unterstützen. Da-
für sind Innovations-

cluster vorgesehen, in denen 
Unternehmen ihre Ressourcen 
bündeln, Wissen und Erfah-
rung austauschen und Realla-
bore zur gemeinschaftlichen 
Nutzung aufbauen. 

Die Automobilwirtschaft ist 
noch das Rückgrat der deut-
schen Wirtschaft. Umso wich-
tiger ist, der gesamten Bran-
che eine Brücke in eine Zu-
kunft in Deutschland zu bau-
en. 

In zweiter und dritter Lesung 
haben wir das Beschäfti-
gungssicherungsgesetz be-
schlossen, mit dem die beste-
henden Regelungen zum er-
leichterten Bezug von Kurz-
arbeitergeld (Kug) 
bis 31. Dezember 
2021 verlängert 
werden.  

Zudem wird im Lau-
fe des Jahres 2021 
durch die mit dem 
Gesetz korrespon-
dierenden Rechts-
verordnungen die 
Erstattung der Sozialversi-
cherungsbeiträge schrittweise 
zurückgefahren.  

450-Euro-Jobs bleiben als Zu-
satzverdienst während eines 
Kug-Bezugs weiterhin an-

rechnungsfrei und der Bezug ist 
auch weiterhin für Zeitarbeiter 
möglich. Bei Beginn der Kurzar-
beit bis 31. Dezember 2020 wird 
die Kug-Bezugsdauer auf 24 
Monate verlängert, längstens 

jedoch bis 31. Dezember 
2021. Zudem greifen ver-
schiedene Regelungen, im 
Falle eines Kug-Beginns bis 
31. März 2021, bis 30. Juni 
2021 und ab dem 01. Juli 
2021. 

Gleichzeitig wollen wir eine 
grundlegende Reform des 
Sanierungs- und Insolvenz-

rechts. Zentrales Element soll 
ein neues insolvenzabwenden-
des Restrukturierungsverfahren 
sein, mit dem ein Teil der EU-
Restrukturierungs- und Insol-
venzrichtlinie umgesetzt wird. 

Kurzarbeitergeld und Insolvenzrecht 
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 «Am Halloween-Wochenende war es in un-
seren Party-Hochburgen ganz ruhig. Ich 
wünsche mir, dass das auch Silvester wieder 
so sein wird.»  

(Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) 
sprach sich in der BILD-Zeitung gegen Böller und Raketen zu 
Silvester aus) 
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Stark - Kompetent - Bürgernah 

getan. Die Schutzmaßnahmen, 
die schon jetzt möglich sind, 
werden auf diese Weise künftig 
auf eine noch solidere rechtli-
che Grundlage gestellt. 

Der neue § 28a des Infektions-
schutzgesetzes ist dafür die 

Grundlage. Er 
nennt detailliert 
Schutzmaßnah-
men, um die 
Epidemie einzu-
dämmen. Dabei 
werden bei be-
sonders sensib-
len Untersagun-
gen wie etwa 
Ve rsa mml un-
gen, Gottes-
diensten oder 
Besuchen in Se-
nioren- und 

Pflegeheimen klare zusätzliche 
Grenzen gesetzt. Solche Maß-
nahmen dürfen nur ergriffen 
werden, wenn eine wirksame 
Eindämmung der Corona-
Infektionen trotz aller anderen 
Schutzmaßnahmen erheblich 
gefährdet wäre. 

Wir bereiten uns mit dem Ge-
setz sehr gezielt auf eine 
schwierige nächste Zeit vor. 
Daher ermöglichen wir es 
Krankenhäusern, Intensivbet-
ten für eventuelle Covid-19-
Patienten frei zu halten. Dafür 
stellen wir Ausgleichszahlun-
gen sicher. Außerdem erwei-
tern wir auch die Testkapazitä-
ten. In Zukunft dürfen La-
boruntersuchungen auf das 
Coronavirus auch durch veteri-

Der Deutsche Bundestag hat 
diese Woche das 3. Bevölke-
rungsschutzgesetz verab-
schiedet, mit dem Corona- 
„Schutzmaßnahmen“ demo-
kratisch legitimiert werden 
sollen. Es werden die Maß-
nahmen konkretisiert, die im 
Rahmen der 
a k t u e l l e n 
C o r o n a -
P a n d e m i e 
durch die 
örtlichen Be-
hörden und 
die Länder 
e r g r i f f e n 
werden kön-
nen.  

Wir geben 
den Ländern 
einen klaren 
Rahmen für die Schutzmaß-
nahmen vor und sorgen so für 
mehr Bundestagseinfluss und 
gleichzeitig für mehr Rechts-
sicherheit. Das Parlament 
definiert eindeutige Krite-
rien, unter denen der Verord-
nungsgeber tätig werden darf 
und bestimmt entsprechend 
dem Wesentlichkeitsgrund-
satz auch klare Abwägungs-
kriterien im Sinne der Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung. 
Damit setzt das Parlament 
Leitplanken für flexibles Re-
gierungshandeln. Verordnun-
gen der Länder müssen künf-
tig begründet und befristet 
sein. Auf diese Weise wird 
auch dem Transparenzerfor-
dernis noch besser Genüge 

närmedizinisch-technische As-
sistenten durchgeführt werden. 
Neben Humanmedizinern dür-
fen dann auch Zahnärzte und 
Tierärzte das Coronavirus 
nachweisen. Und wir schaffen 
die Voraussetzungen für die 
Durchführung von Impfungen, 
sobald ein geeigneter Impfstoff 
gegen Covid-19 verfügbar ist. 

Hintergrund für die nun ge-
troffenen Anpassungen ist nicht 
zuletzt, dass in Gerichtsurteilen 
in jüngster Zeit immer wieder 
die Frage gestellt wurde, ob die 
gesetzlichen Regelungen klar 
genug sind, auf deren Grundla-
ge die Länder Maßnahmen per 
Rechtsverordnung zur Eindäm-
mung Pandemie anordnen.  

In dieser schweren Krise unse-
res Landes bedarf es größtmög-
licher Rechtssicherheit. Die 
Schutzmaßnahmen greifen zum 
Teil tief in unsere Grundrechte 
ein. Zu Recht dürfen daher die 
Bürgerinnen und Bürger erwar-
ten, dass die Eingriffe auf ei-
nem verlässlichen Fundament 
stehen. Dafür sorgen wir mit 
dem 3. Bevölkerungsschutzge-
setz. Der Deutsche Bundestag 
kann die erteilten Befugnisse 
jederzeit wieder an sich ziehen, 
indem er entweder die epidemi-
sche Lage von nationaler Trag-
weite für beendet erklärt oder 
indem er das Infektionsschutz-
gesetz ändert. Klar ist aber 
auch: Die Schutzmaßnahmen 
sind jetzt notwendiger denn je - 
die Infektionszahlen müssen 
runter gehen. 

3. Bevölkerungsschutzgesetz verabschiedet 


